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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.2003

Norm

WEG 1975 §1 Abs3

WEG 1975 §2 Abs2 Z2

Rechtssatz

Die Begründung von Wohnungseigentum gemäß § 2 Abs 2 Z 2 WEG 1975 an Substandardwohnungen kommt nur dann

in Betracht, wenn diese in ihrem Standard angehoben werden. Sie im schlichten Miteigentum zu belassen, scheidet

aus. Wird aber die Variante einer Standardanhebung erwogen, sind die hiefür erforderlichen Umbaukosten in den

:nanziellen Gesamtaufwand einzubeziehen, der geleistet werden müsste, um überhaupt die besondere Teilung nach §

2 Abs 2 Z 2 WEG 1975 zu ermöglichen.
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